
Gebührensatzung
der für die Benutzung des Döfergemeinschaftshauses in Hastedt/Wofth und der

Mehrzweckhalle in Hemsbünde zu entrichtenden Entgelte i.d.F. der 6. Anderungssatzung
vom 16.05.2024

1. Den oftsansässigen Vereinen werden das Dorfgemeinschaftshaus und die Mehrzweckhalle für
Vera nstaltu ngen ohne Tanzverg n ügen kosten los zur Verfüg ung gestel lt.

2. Für die Veranstaltungen sind folgende Entgelte zu entrichten:

2.1 Mehrzweckhalle

§1

Die Gebührensatzung der für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses Hastedt-Worth und die
Mehrzweckhalle Hemsbünde zu entrichtenden Entgelte vom 18.12.2001 in der Fassung der 5.
Anderungssatzung vom 11.10.2022wird wie folgt geändert:

a) oftsansässige Vereine
b) auswärtige Vereine
c) Fremdvermietung fie Stunde)

2.1 Mehrzweckhalle 
.

a) ortsansässige Vereine
b) auswärtige Vereine
c) Fremdvermietung fie Stunde)

2.2 Doffgemeinschafthaus

a) Vereine und Familien aus der Gemeinde Hemsbünde
Kleiner Saal
Großer Saal

b) Vereine und Familien außerhalb der Gemeinde Hemsbünde
Kleiner Saal
Großer Saal

c) Kulturelle Veranstaltungen

d) Trauefeiern
Saalbenutzung für eine Trauerfeier
Weitere Saalmiete für die Zusammenkunft nach der Beerdigung

e) Gewerbetreibende
Kleiner Saal
Großer Saal

3. Kaution

Die Höhe der Kaution beträgt

3.1 für die Mehrzweckhalle
3.2 für das Dörfergemeinschaftshaus

180,00 €
250,00 €

40,00 €

180,00 €
250,00 €

40,00 €

50,00 €
100,00 €

70,00 €
200,00 €

120,00 €

110,00 €
50,00 €

150,00 €
300,00 €

400,00 €
200,00 €

Für alle Aften der Nutzung der Einrichtungen zu 2, ist eine pauschale Reinigungskaution als Sicherheit
zu hinterlegen. Diese Kaution wird bei einer ordnungsgemäßen Rückgabe der Einrichtung erstattet.



4. Zahlungen der Entgelte
Die Einzahlung der Entgelte für Veranstaltungen gemäß Ziffer ? und die Reinigungskaution (Ziffer 3),
sind bei der Schlüsselübergabe nachzuweisen.

5. Sch!üsselübergabe

Der/die Empfänger/in von Schlüsseln ist für eine sichere Aufbewahrung verantwortlich. ErlSie
übernimmt die Haftung für den Gebrauch der erhaltenen Schlüssel und trägt die Folgen, die sich aus
einem Verlust der Schlüssel ergeben. Jegliche Weitergabe von Schlüsseln ist insbesondere im
Interesse des/der empfangsberechtigten Schlüsselinhabers/in untersagt. Alle erhaltenen Schlüssel sind
an die ausgebende Stelle zurückzugeben, sobald diese von der Person nicht mehr benötigt werden.
Die Rückgabe wird bestätigt. Auf Verlangen wird eine Quittung ausgestellt, Sollten Schlüssel nicht
zurückgegeben werden, werden die entstandenen Kosten zur Wiederherstellung der Sicherheit
dem/der Schl üssel i n haber/in in Rech n u ng gestellt.

5. Haftung

Für alle Beschädigungen haftet der Mieter.

7. Ausleihe von Stühlen und Tischen

Für die Ausleihe von Stühlen und Tischen wird pro Tag und Stück eine Pauschale erhoben in Höhe
von:

a) Stuhl
b) Tisch

4,00 €
8,00 €

8. Abweichende Regelungen im Einzelfall

In besonders gelagerten Einzelfällen kann auf Antrag festzusetzende Gebühren teilweise sogar ganz
erlassen werden.

9. Anmeldungen und Terminabsage

Alle Veranstaltungen müssen vorher bei der Venrualtung angemeldet werden. Bei Terminabsage von
weniger als 14 Kalendeftagen vor dem Termin werden 50o/o, bei weniger als 5 Kalendertagen 75olo,
der Gebühren fällig.

10. Energiekostenpauschale bei Fremdvermietungen

Für die Nutzung des Dörfergemeinschaftshaus wird bei einer Fremdanmietung bis zu vier Stunden
eine Energiekostenpauschale in Höhe von 10,00 € für den kleinen Saal erhoben; für den großen
Saal eine Energiekostenpauschale in Höhe von 15,00 €. Wird das Dörfergemeinschaftshaus länger
als vier Stunden angemietet, wird für den kleinen Saal eine Energiekostenpauschale in Höhe von
15,00 €; für den großen Saal eine Energiekostenpauschale in Höhe von 20,00 € erhoben.

10. Geltung der Satzung

Diese Gebührensatzung am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Gebührensatzung vom 24.08.202t außer Kraft.

Hemsbünde, 2L.05.2024
Gemeinde Hemsbünde
Brinker


